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Arbeitsrechtliche Fragen rund um den Corona-
Virus 

1. Grundsätzliches 

 

Durch die am 01.02.2020 in Kraft getretene Verordnung Cor-

ViMV werden der Verdacht einer Erkrankung, die Erkrankung 

selbst sowie der Tod bezogen auf eine Infektion mit 2019-nCov 

(SARS-Cov-2) meldepflichtig nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des 

Infektionsschutzgesetzes (IfSG). 

 

Danach ist die Erkrankung dem Gesundheitsamt auch dann zu 

melden, wenn der Verdacht bereits gemeldet wurde. Ebenso 

ist zu melden, wenn sich der Verdacht nicht bestätigt hat. Zur 

Meldung an die zuständigen Gesundheitsämter verpflichtet 

sind nach § 8 IfSG grundsätzlich insbesondere der feststel-

lende Arzt, in Krankenhäusern der leitende Abteilungsarzt etc. 

 

Für erkrankte Personen gelten die allgemeinen für alle Erkran-

kungen im Arbeitsverhältnis anwendbaren Regelungen, insbe-

sondere die des Entgeltfortzahlungsgesetzes. Es bestehen in-

soweit keine Besonderheiten. Ist die Erkrankung während des 

Urlaubs aufgetreten, ist auf § 9 BurlG und dem daraus resul-

tierenden Erhalt der Urlaubstage hinzuweisen. 

 

 

2. Angst vor Ansteckung: Dürfen Arbeitnehmer zu Hause 

bleiben? 

 

Nein. Die Möglichkeit, ausnahmsweise zu Hause zu arbeiten, 

hängt von den jeweiligen konkreten betrieblichen und/oder ar-

beitsvertraglichen Regelungen ab. Über eine Sonderregelung 

eines vorübergehenden Home-Offices entscheidet ansonsten 

allein der Arbeitgeber. Bis zu einer solchen Entscheidung ver-

bleibt als Arbeitsort der vertraglich vereinbarte Ort und damit 

die Verpflichtung des Arbeitnehmers, an diesem Ort auch 

seine vertragliche Arbeitsleistung zu erbringen. 
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Soweit der Arbeitgeber den Arbeitnehmer auffordert, sicher-

heitshalber zu Hause zu bleiben, ist er in der Entgeltfortzah-

lungspflicht.  

 

Auch wenn der Bahn- bzw. öffentliche Nahverkehr einge-

schränkt oder gänzlich eingestellt wird, trägt der Arbeitnehmer 

das sogenannte Wegerisiko; er allein ist dafür verantwortlich, 

pünktlich zur Arbeit zu erscheinen. Hat der Arbeitnehmer keine 

andere Möglichkeit, zur Arbeit zu kommen, verliert er den Ver-

gütungsanspruch. Zu empfehlen ist in diesem Zusammen-

hang, individuell auf den Arbeitgeber zuzugehen und Lösungs-

möglichkeiten zu vereinbaren. 

 

 

3. Die Kita oder Schule wird geschlossen, um Infektions-

risiken zu minimieren: Dürfen Arbeitnehmer zu Hause 

bleiben? 

 

Arbeitnehmer können zur Kinderbetreuung zu Hause bleiben, 

ob sie ihren Vergütungsanspruch für den betreffenden Zeit-

raum weiter behalten, hängt wiederum von den betrieblichen 

und/oder arbeitsvertraglichen Regelungen ab. In vielen Tarif-

verträgen finden sich zudem insoweit Freistellungsregelungen; 

allerdings gelten diese meist im Falle von Erkrankungen der 

Kinder. Insgesamt ist hier eine Einzelfallprüfung zu empfehlen. 

 

Gemäß § 616 BGB behält ein Arbeitnehmer seinen Anspruch 

auf Zahlung des Gehaltes, wenn er ohne sein Verschulden we-

gen eines in seiner Person liegenden Grundes seine Dienst-

leistung vorübergehend nicht erbringen kann. In diesem Zu-

sammenhang wird der Arbeitnehmer darlegen und beweisen 

müssen, dass keine andere Betreuungsmöglichkeit des Kin-

des gegeben war bzw. ist. Klassisch besteht natürlich für al-

leinerziehende Elternteile in diesem Rahmen eine Möglichkeit, 

die entsprechende Freistellung zu erhalten. 

 

Umstritten ist, was in diesem Zusammenhang als „verhältnis-

mäßig nicht erhebliche Zeit“ gilt. Bis zu fünf Tagen sind hier 

wohl nicht streitig. 

 

Wichtig: § 616 BGB ist eine dispositive Regelung. Sowohl 

durch Tarifverträge als auch durch Arbeitsverträge können zu-

gunsten oder zu Ungunsten Abweichungen erfolgen. 

 

Schließlich kann auch hier nur empfohlen werden, mit dem Ar-

beitgeber gemeinsam eine Lösung zu finden (z.B. Überstun-

denabbau, Home-Office etc.).  
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Wenn Kitas und Schulen ganz oder teilweise geschlossen wer-

den, sind die Beschäftigten unter Fortzahlung des Entgeltes 

freizustellen, wenn im Rahmen der arbeitsvertraglichen Ver-

pflichtungen keine anderweitigen Beschäftigungsmöglichkei-

ten bestehen. 

 

 

4. Es wird Quarantäne bzw. ein berufliches Tätigkeitsver-

bot angeordnet: Habe ich als Arbeitnehmer einen Ent-

geltfortzahlungsanspruch? 

 

Nach §§ 30, 31 IfSG kann die zuständige Behörde zur Verhin-

derung der weiteren Verbreitung der Erkrankung, anste-

ckungsverdächtigen Personen, also Personen, von denen an-

zunehmen ist, dass sie Krankheitserreger aufgenommen ha-

ben ohne selbst krank zu sein, die Ausübung beruflicher Tätig-

keiten ganz oder teilweise untersagen oder sie unter Quaran-

täne stellen. Im letzteren Fall werden sie in einem Kranken-

haus oder sonst in geeigneter Weise von anderen Personen 

abgesondert. In aller Regel betrifft dies Personen in direktem 

häuslichen Umfeld, also z.B. die Angehörigen von Erkrankten.  

 

Diesem betroffenen Personenkreis wird also die Ausübung ih-

rer beruflichen Tätigkeit zeitweise unmöglich gemacht. Für die-

sen Zeitraum besteht in der Regel keine Entgeltfortzahlungs-

verpflichtung des Arbeitgebers, Arbeitnehmer verlieren also ih-

ren Vergütungsanspruch. 

 

Die betroffenen Arbeitnehmer haben aber Anspruch auf Ent-

schädigung gemäß § 56 IfSG. Gemäß § 56 Abs. 2 IfSG be-

misst sich die Entschädigung nach dem Verdienstausfall. Für 

die ersten sechs Wochen wird sie in Höhe des Verdienstaus-

falls gewährt. Vom Beginn der siebten Woche an wird sie in 

Höhe des Krankengeldes nach § 47 Abs. 1 SGB V gewährt. 

Nach § 56 Abs. 5 IfSG hat der Arbeitgeber bei Arbeitnehmern 

für die Dauer des Arbeitsverhältnisses, längstens für sechs 

Wochen, die Entschädigung für die zuständige Behörde aus-

zuzahlen. Die ausgezahlten Beträge werden dem Arbeitgeber 

auf Antrag von der zuständigen Behörde erstattet. Im Übrigen 

wird die Entschädigung von der zuständigen Behörde auf An-

trag gewährt. Die Fälligkeit der Entschädigungsleistungen rich-

tet sich nach der Fälligkeit des aus der bisherigen Tätigkeit er-

zielten Arbeitsentgelts.  

 

Diese Ansprüche können auch bestehen, wenn Arbeitnehmer 

z.B. am Urlaubsort über seinen geplanten Abwesenheitszeit-

raum hinaus unter Quarantäne gestellt werden, deshalb ihre 

Rückreise nicht antreten und in Folge dessen nicht pünktlich 

wieder zur Arbeit erscheinen können. 
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5. Welche Ansprüche haben Arbeitnehmer, wenn der Be-

trieb geschlossen wird? 

 

Schließt der Arbeitgeber den Betrieb und kann den Arbeitneh-

mern keine anderweitigen Arbeitsplätze (so z.B. Home-Office) 

anbieten, können die Arbeitnehmer nicht arbeiten. Die be-

troffenen Arbeitnehmer haben Anspruch auf Fortzahlung ihrer 

Vergütung, denn der Arbeitgeber trägt das Betriebsrisiko. Die 

in diesem Zusammenhang gelegentlich von Arbeitgebern vor-

genommene Anrechnung der Schließzeiten auf Arbeits- oder 

Urlaubszeiten, die Anordnung von „Zwangsurlaub“ oder die 

Aufforderung zur späteren Nacharbeit dieser Zeiten ist nicht 

rechtmäßig, es fehlt eine rechtliche Grundlage.  

 

Ggf. kann in solchen Fällen auch Kurzarbeit bei der Agentur 

für Arbeit beantragt werden.  

 

 

6. Welche Verpflichtungen hat der Arbeitgeber in diesem 

Zusammenhang noch? 

 

Dem Arbeitgeber obliegt eine generelle Fürsorgepflicht gegen-

über seinen Beschäftigten. § 3 Abs. 1 Arbeitsschutzgesetz ver-

pflichtet den Arbeitgeber u.a. zu einem allgemeinen präven-

tiven Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz. 

Der Arbeitgeber hat eine Mitverantwortung, wenn aufgrund 

seines Weisungsrechts Kontaktaufnahmen mit Kollegen, Kun-

den, Bürgern oder sonstigen Dritten erfolgen. 

 

Dies beinhaltet auch, dass bestimmte Hygienevorschriften ein-

gehalten werden und Maßnahmen erfolgen, die eine Verbrei-

tung von Krankheiten verhindern. Deshalb gibt es in vielen sa-

nitären Einrichtungen z.B. Desinfektionsmittel und Hygiene-

empfehlungen. Hinsichtlich besonderer Arbeitsplätze z.B. im 

Gesundheitswesen, Transport, Logistik, Verkauf besteht dar-

über hinaus die Verpflichtung, Risikogruppen zu ermitteln, be-

sondere Schutzmaßnahmen zu ergreifen und beispielsweise 

Atemmasken/Schutzkleidung zur Verfügung zu stellen. Dar-

über hinaus haben Arbeitgeber die Verpflichtung gegenüber 

ihren Beschäftigten, sie über Infektions- und Erkrankungsrisi-

ken bzw. Ansteckungsgefahren aufzuklären, insbesondere 

wenn dem Arbeitgeber bereits konkrete Hinweise auf solche 

Risiken bekannt sind (z.B. China-Reisen von Beschäftigten). 

Welche Verpflichtungen im Detail bestehen, hängt auch davon 

ab, ob im Betrieb hoher Kundenkontakt besteht oder nicht. So-

weit Beschäftigte beruflich mit Corona-Erkrankten zu tun ha-

ben, rät das Robert-Koch-Institut zu Schutzkitteln, Einweg-

handschuhen, professionellen Atemmasken, Schutzbrillen und 
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Einwegschürzen. Genauere Informationen stellt auch die Bun-

desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin zur Verfü-

gung. 

 

In jedem Falle empfiehlt sich hier für Arbeitnehmer die Kon-

taktaufnahme mit dem Betriebsrat/Personalrat/MAV und/oder 

mit dem zuständigen Gesundheitsamt. 

 

Darüber hinaus ist der Arbeitgeber auch berechtigt, nachzufra-

gen, ob sich ein erkrankter Mitarbeiter in einem Risikogebiet 

aufgehalten hat. Kehren Mitarbeiter aus einem solchen Gebiet 

zurück, kann der Arbeitgeber sicherheitshalber anordnen, 

dass die Mitarbeiter für einige Tage zu Hause bleiben, um eine 

etwaige Ansteckung auszuschließen. Die Vergütung ist an die 

betroffenen Beschäftigten für diese Zeit weiterhin zu zahlen. 

 

Wenn der Arbeitgeber seinen allgemeinen arbeitsvertraglichen 

Verpflichtungen zur Ergreifung von Schutzmaßnahmen und 

zur Verhinderung des Verbreitungsrisikos der Erkrankungen 

nicht nachkommt (z.B. Anordnungen des zuständigen Ge-

sundheitsamtes nicht befolgt), darf der Arbeitnehmer aufgrund 

der konkreten Gefährdungssituation zu Hause bleiben, wenn 

ihm die Erbringung der Arbeitsleistung im Betrieb unzumutbar 

ist, § 275 Abs. 3 BGB. Wichtig: In diesem Fall ist eine konkrete 

rechtliche Prüfung des Einzelfalles dringend empfehlenswert. 

 

 

 

 


